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Wie ist die Situation in Deutsch-
land?

Kunststoffbeläge nehmen gerade 
in öffentlichen Einrichtungen 
(Kindertagesstätten, Schulen, 
Krankenhäuser usw.) einen immer 
größer werdenden Stellenwert 
ein. Die verschiedenen Hersteller 
werben mit einer besonders an-
haltenden Lebensdauer, hoher 
Strapazierfähigkeit, Geruchsneu-
tralität und frei von bedenklichen 
Inhaltsstoffen. Dies überzeugt die 
Verbraucher bzw. Auftraggeber. 
Kunststoffbeläge sind in einer 
Vielzahl von Farben, Dekoren und 
Strukturen erhältlich, sodass diese 
nicht nur in Klassen-, Gruppen-, 
Büro- und Aufenthaltsräumen, 
sondern u.a. auch in Feuchträu-
men Anwendung finden. Insofern 
ist eine entsprechende Vielseitig-
keit des Einsatzgebietes gegeben. 
Was passiert aber, wenn eine 
Geruchsbelastung durch flüchtige 
organische Verbindungen, so-
genannte VOC (volatile organic 
compounds), auftritt und durch 
entsprechende Raumluft- und 
Materialuntersuchungen belegt 
werden kann, dass diese durch 
die vorhandenen Kunststoffbeläge 
verursacht werden? Was verbirgt 
sich hinter dem Begriff Kunst-
stoffbeläge? Welche Inhaltsstoffe 
sind tatsächlich enthalten?

Der Begriff Kunststoffbelag ist 
ein Oberbegriff für synthetisch 
hergestellte Fußbodenbeläge. 
Dabei kann es sich u.a. um PVC-, 
Vinyl- und Kautschukbelag han-
deln. Dem Verbraucher sind ggf. 

vorhandene Unterschiede oder 
Gemeinsamkeiten meist nicht 
bekannt, können von Laien nicht 
eingeschätzt werden bzw. werden 
u.a. durch die Hersteller mittels 
möglicher Namensänderungen 
verschwiegen. Hier wird dem 
Verbraucher unwissend an vielen 
Stellen ein neues bzw. anderes 
Produkt angepriesen, welches so 
überhaupt nicht existiert.

Grundsätzlich erkennt der Ver-
braucher den Vinyl-Belag als 
„neuen“ Fußbodenbelag an und 
bringt diesen nicht zwangsläufig 
in Verbindung mit PVC. 

Nur wenige Hersteller verzichten 
grundsätzlich auf Weichmacher. 
Diese kommen oftmals als Ad-
ditive (Zusätze) zum Einsatz. Sie 
verbessern die physikalischen 
Eigenschaften des Belages. An die 
verwendeten Zusatzstoffe werden 
hohe Anforderungen gestellt: sie 
müssen in möglichst geringer 
Konzentration eine möglichst 
hohe Wirkung erzielen. Das diese 
aber prinzipiell zum Einsatz kom-
men, müssen sie dem Verbraucher 
gegenüber nicht angegeben wer-
den, da diese nicht direkt zu den 

Inhaltsstoffen zählen und damit 
verschwiegen werden können.

Werben die Hersteller mit den 
Worten emissionsarm und schad-
stofffrei, hat dies eine beruhigende 
Wirkung auf die Verbraucher. Be-
leuchtet man die Anforderungen, 
welche ein Fußbodenbelag als 
Bauprodukt erfüllen muss, um für 
die Verwendung im Innenraum 
zugelassen zu werden, näher, wird 
deutlich, dass bestimmte Kompo-
nenten unberücksichtigt bleiben 
und somit ein Spielraum bzw. eine 
Grauzone für die Hersteller ge-
geben ist.

Die Zulassung von Bauprodukten 
für den Innenraum (Wohnbereich) 
ist durch das sogenannte AgBB-
Bewertungsschema für VOC aus 
Bauprodukten geregelt (AgBB 
– Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten). 
Für die Verwendung von Bau-
produkten gelten in Deutschland 
die Bestimmungen der Landes-
bauordnungen. Danach sind bau-
liche Anlagen so zu errichten und 
instand zu halten, dass „Leben, 
Gesundheit und die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährdet 
werden“ (§3 Musterbauordnung, 
2002).

Bei Einhaltung der im Schema 
vorgegebenen Prüfwerte werden 
die Mindestanforderungen der 
Bauordnungen zum Schutz der 
Gesundheit im Hinblick auf VOC-
Emissionen erfüllt. Damit ein 
Bauprodukt für den Innenraum 
zugelassen wird, darf die Gesamt-

Bewertung von Kunststoff-Emissionen

Abb. 1: Kunststoffbeläge in ver-
schiedenen Farben und Dekoren 
(Quelle: Olga Popova/123RF.
COM)
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konzentration an VOC bei einer 
Prüfkammeruntersuchung nach 
28 Tagen einen Konzentrationsbe-
reich von 1.000 µg/m3 (1 mg/m3) 
nicht überschreiten. Des Weiteren 
müssen die existierenden NIK-
Werte (niedrigsten-toxilogisch-in-
teressierenden Konzentrationen) 
eingehalten werden. Diese Vor-
aussetzungen werden durch die 
„Allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung“ des Deutschen Instituts 
für Bautechnik geregelt. 

Jeder Hersteller muss somit für 
jede Art und Dekor eines Kunst-
stoffbelages eine entsprechende 
Prüfkammeruntersuchung in 
Bezug auf die ausgasenden VOC-
Substanzen durchführen lassen. 
Als Beleg erhalten die Hersteller 
jeweils ein entsprechendes Zerti-
fikat, welches auf Nachfrage dem 
Verbraucher in Bezug auf die 
Schadstoff- und Emissionsfreiheit 
vorgelegt wird. Die detaillierten 
Konzentrationen der VOC gehen 
aus den betreffenden Zertifikaten 
jedoch nicht hervor und bleiben 
damit für den Verbraucher im 
Verborgenen. Inhaltlich ist in den 
Zertifikaten ausschließlich auf-
geführt, dass die Gesamtkonzen-
tration an VOC nach 28 Tagen ≤ 
1.000 µg/m3 lag. Von Transparenz 
kann hier nicht wirklich gespro-
chen werden.

Betrachtet man die aufgeführten 
Voraussetzungen des AgBB-Sche-
ma, wird u.a. im Detail deutlich, 
dass bestimmte Substanzen 
(Kanzerogene) grundsätzlich als 
Inhaltsstoff nicht verboten sind. 
Diese müssen sich in einem vor-
gegebenen Konzentrationsbereich 
(nach 3 Tagen < 0,01 mg/m3 ~ 
10 µg/m3, nach 28 Tagen < 0,001 

mg/m3 ~ 1 µg/m3) befinden und 
stellen damit prinzipiell bei der 
Verwendung und Herstellung kei-
ne Hürde dar. Berücksichtigt man 
allerdings die Tatsache, dass zu 
diesen Kanzerogenen und damit 
ggf. zu den verwendeten Inhalts-
stoffen u.a. Toluol, Styrol und 
auch Naphthalin zählen, ist ein 
negativer Beigeschmack durch-
aus vorhanden. Die Verbraucher 
haben hier überhaupt keine Mög-
lichkeit, den tatsächlichen Sach-
verhalt nachzuvollziehen.

Erweiterung der gesetzlichen 
Vorgaben noch lange nicht 
bindend

Bis zum Jahr 2012 spielten sen-
sorische (subjektive) Aspekte bei 
der Prüfung der Bauprodukte im 
AgBB-Schema überhaupt keine 
Rolle. Auf Grund der Tatsache, 
dass ein Großteil einzelner VOC-
Substanzen sehr niedrige Ge-
ruchsschwellen aufweist, bestand 
und besteht hier ein entsprechen-
der Handlungsbedarf. Substanzen 
mit niedrigen Geruchsschwellen 
können in der Raumluft geruch-
lich wahrgenommen werden und 
stellen damit in Bezug auf die Ge-
ruchsproblematik einen Mangel 
dar. Im AgBB-Schema gehen auf 
Grund des zugelassenen Gesamt-
gehaltes an VOC von bis zu 1.000 
µg/m3 Substanzen mit niedrigen 
Geruchsschwellen gänzlich unter 
und werden für den Verbraucher 
nicht angezeigt.

Unangenehme Gerüche wurden 
aus geschichtlicher Sicht als 
Warnzeichen oder Indikatoren po-
tentieller Risiken für die mensch-
liche Gesundheit betrachtet. Sie 
stellen aber nicht notwendiger-

weise eine direkte Gesundheits-
gefahr dar. Eine subjektiv negativ 
gefärbte Geruchswahrnehmung 
führt zu einer individuellen Stö-
rung des Wohlbefindens, selbst 
wenn andere Personen hier kei-
nerlei Reaktionen zeigen. Ein Ge-
ruch kann - zunächst unabhängig 
von der stofflichen Qualität der 
verursachenden Substanzen - 
neben Belästigungen auch eine 
Einschränkung der Leistungs-
fähigkeit zumindest bei der Aus-
führung komplexer Aufgaben 
verursachen.

Mit der Einführung einer senso-
rischen Prüfung der betreffenden 
Bauprodukte ist seit 2012 eine 
Pilotphase ins Leben gerufen 
worden, welche zusätzlich ver-
sucht, das subjektive Empfinden 
von vorhandenen und ausga-
senden Substanzen aus einem 
Werkstoff zu definieren. Mit den 
bisherigen Erkenntnissen sowie 
dem vorgeschriebenen Prüf-
kammerverfahren lassen sich 
Geruchsemissionen auf der Basis 
der empfundenen Intensität und 
Hedonik aus Bauprodukten inner-
halb des AgBB-Prüfverfahrens 
erfassen und objektivieren. Um 
mit der Prüfmethodik für unter-
schiedliche Bauprodukte weitere 
Erfahrungen sammeln zu können, 
hat der AgBB für die sensorische 
Prüfung diese zweijährige Pilot-
phase gestartet. Die Pilotphase 
hat das Ziel, in Zusammenarbeit 
mit interessierten Kreisen von In-
dustrieverbänden, Herstellern und 
Messinstitutionen unterschied-
liche Bauprodukte zu untersuchen 
und die Anwendbarkeit der vorge-
schlagenen Methodik zu erproben 
sowie zwei Ringversuche durch-
zuführen (AgBB, Juni 2012). 
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Die Ergebnisse des Projektes 
dienen dazu, die gesundheitlichen 
Belastungen durch geruchliche 
Emissionen aus Bauprodukten zu 
senken und Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu schützen (Senso-
rische Bewertung der Emissionen 
aus Bauprodukten, Umweltfor-
schungsplan des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Juni 2011).

Das freiwillige Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ ist eine zusätz-
liche Zertifi zierung, welche ge-
setzlich aber nicht vorgeschrieben 
ist und damit nur die wenigsten 
Kunststoff beläge vorweisen kön-
nen. 

Bei diesem Verfahren wurden bei 
zahlreichen Bauprodukten und 
Einrichtungen für den Innenraum 
Emissionsmessungen in das Ver-
gabeverfahren integriert. Zudem 
verbieten die Kriterien des „Blau-
en Engels“ einige Stoff e oder be-
grenzen zumindest deren Mengen, 
was innerhalb des AgBB-Schema 
keine Berücksichtigung fi ndet. 
Somit sollte jeder Verbraucher 
zwingend auf diese zusätzliche 
Zertifi zierung achten, weil diese 
im Grundsatz aussagekräftiger in 
Bezug auf die vorhandenen und 
ausgasenden Inhaltsstoff e ist, als 
das gesetzlich vorgeschrieben 
AgBB-Schema. Warum nur weni-
ge Kunststoff beläge das Zeichen 
des „Blauen Engels“ aufweisen, 
lässt Interpretationsspielraum. 
Ob es an der Freiwilligkeit oder 
an den Anforderungen der einzu-
haltenden Werte, welche deutlich 
schärfer als beim AgBB-Schema 
sind, liegt, bleibt unbeantwortet.

Die fünf am häufi gsten ein-
gesetzten Phthalate sind nach 
Umweltbundesamt DIDP 
(Di-isodecyl-phthalat), DINP 
(Di-isononyl-phthalat), DEHP 
(Di(2-ethylhexyl)phthalat), DBP 
(Dibutylphthalat) und BBP (Ben-
zylbutylphthalat).  Die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union 
(EU) stuften die Phthalate DEHP, 
DBP und BBP als fortpfl anzungs-
gefährdend ein. Einige Vertreter 
dieser Stoff gruppe werden als 
endokrine Disruptoren bezeich-
net, die durch Veränderung des 
Hormonsystems die Gesundheit 
schädigen können. Einige Phtha-
late können beispielsweise so die 
männliche Fortpfl anzungsfähig-
keit beeinträchtigen. Ein Risiko 
für den Menschen oder die Um-

welt ergibt sich bei den Risikobe-
wertungen nur in wenigen Anwen-
dungsbereichen – zum Beispiel 
bei Babyartikeln und Kinderspiel-
zeug. Für diese Bereiche erteilte 
die EU-Kommission mittlerweile 
ein Anwendungsverbot. Di(2-pro-
pylheptyl)phthalat (DPHP) wirkt 
im Tierversuch schädigend auf 
die lebenswichtige Hormondrüsen 
Schilddrüse und die Hirnanhangs-
drüse (Hypophyse). Diese steuert 
wichtige Körperfunktionen und 
kontrolliert das Hormonsystem 
des Körpers. Bei DINP und DIDP 
steht die lebertoxische Wirkung 
im Vordergrund. Die chemische 
Industrie ersetzt seit einigen Jah-
ren fortpfl anzungsgefährdende 
Phthalate vor allem durch DIDP 
und DINP, die nicht als gefähr-
liche Stoff e eingestuft sind. Für 
DIDP – und aus Vorsorgegründen 
auch für DINP – besteht in Europa 
dennoch ein Verbot für Baby-
artikel und Kinderspielzeug, das 
in den Mund genommen werden 
kann. 

Wofür plädiert das Umweltbun-
desamt (UBA) bei DINP und 
DIDP?

Fortpfl anzungsgefährdende Stoff e 
sollten – ebenso wie krebserzeu-
gende und erbgutschädigende 
Stoff e – generell nicht in die 
Umwelt gelangen. DINP und 
DIDP stehen in Verdacht, sich 
in hohem Maße in Organismen 
anzureichern und in Boden und 
Sedimenten langlebig zu sein. Die 
hohen Einsatzmengen für Weich-
PVC und die Strukturähnlichkeit 
zu DEHP lassen eine starke Aus-
breitung in der Umwelt erwarten. 
Aus Vorsorgegründen spricht sich 
das UBA dafür aus, den Umwelt-

Abb. 2: Veröff entlichung UBA 
„Sensorische Bewertung der 
Emissionen aus Bauprodukten“

Abb. 3: Logo „Blauer Engel“
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eintrag von DIDP und DINP zu 
vermeiden. Die Freisetzung der 
Phthalate aus Weich-PVC ist nicht 
zu verhindern, das UBA plädiert 
daher – wo dies (technisch) mög-
lich und zumutbar ist – für einen 
schrittweisen Ersatz des Weich-
PVC mit alternativen Kunststof-
fen (wie Polyethylen oder Poly-
propylen). Verbrauchern stehen 
bei bestimmten Verwendungen – 
wie Bodenbelägen – auch andere 
Werkstoffe, zum Beispiel Fliesen, 
Holz oder Teppich zur Verfügung.

Wir Menschen nehmen Phthalate 
über die Nahrung, die Atem-
luft oder die Haut auf. Durch 
Spielzeug und Babyartikel sind 
Säuglinge und Kleinkinder be-
sonders gefährdet, wenn sie 
gesundheitsschädliche Phthalate 
über den Mund aufnehmen. Diese 
Weichmacher können durch den 
Speichel gelöst und in den Körper 
aufgenommen werden. Für die 
verschiedenen Phthalate gibt es 
unterschiedliche Grenzwerte, um 
die Gesundheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zu schüt-
zen. In manchen Produkten ist 
der Einsatz einiger Phthalate auch 
verboten. Bislang beziehen sich 
die Bewertungen der EU jeweils 
auf einzelne Stoffe. Das mög-
liche Zusammenwirken mehrerer 
Phthalate wird nicht bewertet. In 
jüngster Zeit setzt sich allerdings 
die Auffassung durch, dass be-
stimmte Phthalate als Gruppe 
bewertet werden sollten, weil sich 
ihre Wirkungen addieren können.

Diese Substanzen dürfen ge-
mäß REACH-V (Europäische 
Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung von Chemikalien) 

in Kinderspielzeug und Baby-
artikeln nur bis 0,1 % enthalten 
sein. In neuerer Zeit fallen unter 
den Begriff „Weichmacher“ auch 
Weichmacheröle. Diese werden 
zusammen mit Rußen bei der 
Herstellung von Kautschuk und 
anderen Elastomeren verwendet, 
um Eigenschaften wie Zugfestig-
keit und Elastizität zu verbessern. 
Weichmacheröle und Ruße gelten 
als vornehmliche Quelle von 
polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffverbindungen 
(PAK) in Gummiprodukten. Eini-
ge dieser Verbindungen stehen im 
Verdacht, krebserregend zu sein. 

PAK in Kunststoffbelägen 

Ab 27.12.2015 gilt gemäß RE-
ACH-V (Europäische Verordnung 
zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung 
von Chemikalien) für acht PAK 
ein Grenzwert von je 1 mg/kg in 
Erzeugnissen aus Kunststoff und 
Gummi, die unmittelbar, länger 
oder wiederholt für kurze Zeit mit 
der menschlichen Haut oder der 
Mundhöhle in Berührung kom-
men.

Derzeit existieren noch keine 
gesetzlich einheitlichen Grenz-

Abb. 4: Veröffentlichung Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu Richtwerten für 
Naphthalin und Naphthalin-ähnliche Verbindungen
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werte für alle PAK in Bedarfs-
gegenständen mit Körperkontakt. 
Insofern ist lediglich eine Orien-
tierung an der Stellungnahme Nr. 
51/2009 des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) bezüglich 
Spielzeugs für Kinder möglich. 
Dort sollen Werte von 1 mg/kg 
Benz[a]pyren und 10 mg/kg in 
der Summe für die Summe der 
PAK nicht überschritten werden. 
Der Wert von 10 mg/kg gilt für 
PAK als allgemein angewendeter 
Orientierungswert. Er leitet sich 
vom technisch Machbaren ab 
und dient zur Überprüfung der 
Qualitätsstandards von Verbrau-
cherprodukten mit intensiverem 
Hautkontakt.

Zur Kunststoffherstellung werden 
Teeröle als Rohstoff genutzt und 
kommen als Additiv zum Einsatz. 
Dies ist notwendig, weil bei-
spielsweise Kautschuk mit Füll-
mitteln gestreckt wird, wodurch 
dieser zum Teil sehr hart werden 
kann. Durch Zusatz von entspre-
chenden Weichmacherölen erhält 
das Material seine Geschmeidig-
keit zurück, wodurch funktionelle 
Eigenschaften des Produktes ge-
wahrt werden. 

Die gesetzlich geltenden Produkt-
regelungen lassen die Verwen-
dung betreffender Substanzen aber 
nach wie vor zu. Zudem existieren 
derzeit keine gesetzlichen Grenz-
werte für den PAK-Gehalt in 
Bedarfsgegenständen. Lediglich 
für Kinderspielzeug existieren 
Orientierungswerte, welche aber 
die grundsätzliche Verwendung 
nicht verbieten. Das Bundesins-
titut für Risikobewertung (BfR) 
fordert, PAK in verbrauchernahen 
Produkten so weit wie technisch 

möglich zu minimieren. Aber was 
nützt diese Aufforderung, wenn 
gesetzliche Grundlagen fehlen? 
Damit besitzen die Hersteller 
Handlungsspielraum bei der Ver-
wendung verschiedener Inhalts-
stoffe und Zusätze.

Insofern erhält der Verbraucher 
in Bezug auf die Verwendung 
von bi- und polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasser-
stoffen in Fußbodenbelägen im 
Gesamten keine Information. 
Gerade in Bezug auf die niedrigen 
Geruchsschwellen einiger PAK 
(Bsp. Naphthalin) und der damit 
verbundenen Auffälligkeit in der 
Raumluft besteht hier dringender 
Nachbesserungsbedarf.

Nur wenige Hersteller bemühen 
sich überhaupt, darauf aufmerk-
sam zu machen, dass PAK bei 
der Herstellung von Kunststoff-
belägen verwendet werden. Zu-
mindest kann man an Hand von 
erstellten Produktdeklarationen 
erkennen, dass dies der Fall ist. 

Zwar muss man die Offenheit des 
Herstellers grundsätzlich begrü-
ßen. Eine beruhigende Wirkung 
hat dieses Bekanntmachen aber 
keines Falls. Im Gegenteil: be-
leuchtet man die aufgeführten 
Punkte näher, wird deutlich, dass 
darauf verwiesen wird, dass sich 
die Gesamtkonzentration der PAK 
im Material ≤ 10mg/kg beträgt. 
Dies bedeutet nichts anderes, als 
das definitiv PAK im Produkt 
enthalten sind, welche lediglich 
die Orientierungswerte für den 
PAK-Gehalt in Kinderspielzeug 
einhalten. Berücksichtigt man 
nun die Tatsache, dass einige 
PAK geringe Geruchsschwellen 

besitzen, kann dies dazu führen, 
dass eine Geruchsbelastung unter 
Umständen entstehen kann. Da 
ein Geruch unter juristischen Ge-
sichtspunkten in den letzten Jah-
ren immer mehr als Mangel ange-
sehen wird, muss hier zwingend 
eine Nachbesserung angeregt 
werden. Über den zusätzlich vor-
handenen Widerspruch bezüglich 
der erklärten Schadstofffreiheit 
lässt sich zudem diskutieren.

Aktuelle Untersuchungen auf 
PAK und Weichmacher / Phtha-
late in Kunststoffprodukten

Im September 2021 erhielten wir 
u.a. eine Auswahl von Produkten 
unterschiedlicher Hersteller. Es 
war zu prüfen, ob relevante Kon-
zentrationen an polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) und/oder Weich-
machern / Phthalaten vorhanden 
sind. In diesem Zusammenhang 
wurde sich darauf verständigt, 
jeweils das Gummimaterial z.B. 
vom Schaft von Kunststoffstiefeln 
zu untersuchen, da dieses Mate-
rial den größten Hautkontakt beim 
Tragen hat.

Analyse auf Weichmacher / 
Phthalate in Materialproben

Jeweils ein Querschnitt der Pro-
be wird im Ultraschallbad mit 
Aceton extrahiert. Die Analyse 
erfolgte mittels Kapillar-Gaschro-
matographie und Massenspektro-
meter (GC/MS).  Die einzelnen 
Substanzen wurden nach der Me-
thode des Internen Standards über 
Vergleichsgemische quantifiziert.
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Abb. 5 a und b: Materialprobe Gummistiefel Schaft, Außenansicht 5a (oben), Innenansicht 5b (unten), (Quelle: 
Blei-Institut) 
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Weichmacher / Phthalate

An Hand durchgeführter Unter-
suchungen wurde 2021 deutlich, 
dass in vielen Schaft-Material-
proben der untersuchten Gummi-
stiefel keine relevanten Weich-
macher-Konzentrationen ermittelt 
wurden. Nur in einer Materialpro-
be vom Schaft konnten hohe Kon-
zentrationen der Weichmacher 
DINP (33.200 mg/kg) und DIDP 
(1.640 mg/kg) ermittelt werden. 

Auf Grund der Tatsache, dass 
die nachgewiesenen Weich-
macherverbindungen DINP und 
DIDP als weniger bedenkliche 
Ersatzstoffe gelten und für diese 
unabhängig von der kritischen 
Bewertung durch Behörden oder 
wissenschaftlichen Autoren (u.a. 
Umweltbundesamt 2007, 2011, 
2012, 2013, BfR 2013, Kaiser, 
L. et al. 2021) aktuell keine ge-
setzlich festgelegten Grenzwerte 
für allgemeine Bedarfs- bzw. 
Gebrauchsgegenstände existie-
ren, ist eine direkte Bewertung 
der ermittelten Konzentrationen 
und damit ein direkter Bezug zu 
einer gesundheitlichen Relevanz 
nicht möglich. Die betreffenden 
Weichmacherverbindungen sind 
gemäß REACH-V (Europäische 
Verordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung von Chemikalien) als 
unbedenklich, aber für Kinder-
spielzeug und Babyartikel (Punkt 
52 der Verordnung) bezüglich des 
Mengenanteils reglementiert, da 
ein Risiko hier laut ECHA nicht 
ausgeschlossen werden kann 
(https://www.reach-clp-biozid-
helpdesk.de/DE/REACH/Ver-
fahren/Beschraenkungsverfahren/
Anhang-XVII-Beschraenkungen/

Anhang-XVII-Beschraenkun-
gen_node.html).

Alle Einzelkonzentrationen der 
PAK in allen untersuchten Mate-
rialproben (Schaft) der Gummi-
stiefel befanden sich unterhalb 
der Bestimmungsgrenze. In den 
untersuchten Materialien können 
damit keine relevanten PAK-
Konzentrationen nachgewiesen 
werden. In diesem Zusammen-
hang werden die Vorgaben der 
REACH-V in vollem Umfang 
eingehalten. Auch der Orientie-
rungswert von 10 mg/kg für die 
Gesamtkonzentration an PAK 
wurde vollständig eingehalten. 

Unsicherer Ausblick

Viele Phthalate finden immer 
noch Verwendung als Zusätze 
zu Farbstoffen und Dispersions-
klebstoffen. Bei der Herstellung 
von Papier und Kartonagen aus 
Recyclingmaterialien können so 
in Lebensmittelverpackungen ge-
langen und einem Übergang von 
kontaminierten Verpackungen auf 
darin verpackte Lebensmittel ver-
ursachen.

Mit Sicherheit ist die Geruchs-
problematik im Innenraum ein 
Thema, welches schwierig zu 
beleuchten ist. Für die Bewertung 
von Substanzen (VOC) in der 
Raumluft existieren größtenteils 
nur Richt- bzw. Orientierungswer-
te. Aber so lange es kein direktes 
Verbot von Inhaltsstoffen und 
Zusätzen gibt bzw. diese nicht 
reglementiert sind, wird man auch 
weiterhin Schlagworte wie „öko-
logisch wertvoll“, „emissions-
arm“ und ggf. auch „schadstoff-
frei“ bei den Herstellern finden, 

obwohl die Wahrheit eine andere 
ist. Somit bleibt der Ausblick, ob 
in naher Zukunft Reglementierun-
gen festgelegt werden und damit 
dem Nutzer der Kunststoffbeläge 
tatsächlich offenkundig dargelegt 
wird, welche Substanzen ent-
halten sind, offen. Hier existiert 
gerade auf Bundesebene massiver 
Nachholbedarf bei der bislang 
eher passiv durchgeführten Poli-
tik, obwohl die Problematik schon 
seit vielen Jahren bekannt ist.
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